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               Landessynode

            

            Folgendes Dokument steht zur Verfügung:

                  Beschlüsse zu den "Grundlinien kirchlichen Handelns" (geändert beschlossen) (TOP 6.2 der 3. Tagung vom 20. bis 22. November
                        2025)

                  

                  Für die Vorgängerregelung, den Beschluss der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland über eine
                     Phase der Erprobung des Entwurfs der „Grundlinien kirchlichen Handelns bei Taufe und Abendmahl sowie bei Gottesdiensten anlässlich
                     der Konfirmation, der Eheschließung (Trauung) und der Bestattung“ vom 4. Dezember 2019 (KABl. S. 582), der zuletzt durch Beschluss vom 30. Januar 2025 (KABl. 2025 A Nr. 13 S. 36) geändert worden ist und dessen Erprobungszeitraum gemäß Nummer 3 der Beschlüsse der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Norddeutschland über die Einführung der „Grundlinien kirchlichen Handelns bei Taufe und Abendmahl sowie bei Gottesdiensten
                     anlässlich der Konfirmation, der Eheschließung (Trauung) und der Bestattung“ vom 13. Dezember 2025 (KABl. 2025 A Nr. 161 S. 372) mit dem Beschluss nach Nummer 1 endete, stehen folgende Dokumente zur Verfügung: 
                  

                  
                     
                        	
                           Beschlussfassung über eine Phase der Erprobung des Entwurfs der Grundlinien kirchlichen Handelns (geändert beschlossen) (TOP
                                 6.1 der 4. Tagung vom 14. bis 16. November 2019)

                        

                        	
                           Beschlussvorlage zur Verlängerung des Erprobungszeitsraums Grundlinien Beschlussvorlage zur Verlängerung des Erprobungszeitsraums
                                 Grundlinien (TOP 6.2 der 21. Tagung vom 25. bis 28. September 2024)

                        

                     

                  

                  

                  Die vollständigen Beschlussprotokolle und Berichte aller Tagungen der Landessynoden finden Sie im Portal der Landessynode.
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